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Allgemeinverfügung

Aufgrund der Zuständigkeit des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales für landes-

weit anzuordnene Maßnahmen des Gesundheitsschutzes gemäß §§ 3 Absatz 1,7 Absatz 3, 9

Absau 1 Ordnungsbehördengesetr (oBG NRW) in Verbindung mit §§ 28 Absat 1 SaE 2, 33

Nummer 1 und 2 lnfektionsschutzgeseE (lfSG) ergeht folgende

Verfügung

1 Mit Wirkung vom 16.03.2020 sind alle Schulen in Nordrhein-Westfalen als Gemeinschafts-

einrichtungen gem. § 33 Nr. 3 lfSG zunächst bis zum Ablauf des 19,04.2020 zu schließen.

Schulen im Sinne dieser Weisung sind alle öffentlichen Schulen, ErsaEschulen und

Ergänzungsschulen im Sinne des SchulgeseEes.

2, Ausnahmen von dem vorgenannten Verbot sind nach folgenden Maßnahmen mög ch:

a. Zur Sicherstellung einer Übergangszeit, die es den betroffenen Personensorgeberechtigten

ermöglicht, sich auf die Folgen der Schließung der unter Nr. 1) genannten Gemeinschaftsein-

richtungen einzustellen, sind ltir den Zeitraum vom 16.03.2020 bis zum Ablauf des 17.03.2020

NuEungen zu Betreuungszwecken zulässig. Ein Schulbesuch an den genannten beiden Tagen

ist damit möglich, wenn die Personensorgeberechtrgten dies so entscheiden. Außerdem sind

Dienstbesprechungen der an der jeweiligen Schule tätigen Leh*räfte zulässig.

b, Für den Zeitraum vom 18.03.2020 bis zunächst zum Ablauf des 03.M.2020 (leEter Schultag

vor den Osterferien) sind von der Schließung der o.g. Gemeinschaftseinrichtungen ausgenom-

men:
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B€§uch3zeiten

Mo-Mi 8.30 Uhr- 12.00 Uhr

14.00 Uhr- 16.00 Uhr

Do 8.30 Uhr- 12.m Uhr

11.00 Uhr- 18.00 uhr
Fr 8.30 l.lhr - 12.00 Uhr

Zusätli*r im Einwohnemeldeamt

0i 16.00 uhl- 18.00 Llhr

0o 18.00 Utu- 19.00 Uhr

Sie können Warlezeil€n vermeidei

r€nn Sie einen Termin vereinba.en.

Bankverbindsng

Kreisspa*asse

Kto 01570m018 BLZ 37050299

|BAN DE02 3705 0299 01570000'18

Brc coKs0E33

VollGbank Erft eG

Kto 60104000'13 BV 37069252

|BAN 0E88 3706 9252 6010400013
BIC GENODEDlERE

www.pulheim.de

aa) Betreuungsbedürftige Schülerinnen und Schüler - in der Regel der Jahrgangsstufen 1 bis 6

- als Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen, für die eine vorort-Betreuung in den

Schulräumlichkeiten zu den üblichen Untenichtszeiten und den Zeiten einer Betreuung im
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offenen Ganztag (oGS) sichergestellt werden muss, sofem eine private Betreuung insbesonde-

re durch Familienangehörige oder Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet

werden kann, sowie

bb) die zur Wahmehmung der vorgenannten Betreuungsaufgabe erforderlichen Lehrkräfte und

sonstige Kräfte, femer Lehrkräfte der jeweiligen Schule zur Wahmehmung dringend erforderli-

cher Dienstgeschäfre (Abnahme von Prüfungen, Teilnahme an Konferenzen).

Schlüsselpeßonen im Sinne von Buchstaben aa) sind Angehörige von Berufsgruppen, deren

Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Odnung sowe der medizini-

schen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler

Funktionen des öffentlichen Leben dient.

Dazu zählen insbesondere:

Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsveßorgung und der Pflege sowie

der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein-

schließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feueruehr, Rettungsdienst und Katastro-

phenschuE), der Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikationsdienste,

Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) der Lebensmittelveßorgung und der Handlungsfähigkeit

zentraler Stellen von Staat. Justiz und VeMaltung dienen.

Die Notwendigkeit einer außerordentlichen schulischen Betreuung von Kindem der vorgenann-

ten Peßonengruppen ist durch schriftliche Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers oder

Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachzuweisen.

3. Zuständige Behörde für Maßnahmen nach § 28 lfSG sind nach §3 ZVO-IfSG Städte und

Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden.

Begnindung

Allgemein

Das neuartige Coronacvirus SARS-CoV-2 hat sich in kuzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in

Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahkeiche lnfek-

tionen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender lnfektionszahlen in den vergangenen Tagen und der

weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS- Cov-2 lnfektionen ist es erforderlich, weitere

kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere Verzögerung- der Ausbrei-

tungsdynamik zu ergreifen und lnfektionsketten zu unterbrechen,
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Durch den vorhemchenden Übertragungsweg von SARS- CoV- 2 (tröpfchen) z.B. durch Hus_

ten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte personen kann es
leicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen.

Zu den erforderlichen kontaktreduzlerten Maßnahmen gehört daher auch eine Beschränkung

der Ausbreitung in besondere relevanten Einrichtungen wie schulen, wo vielen Menschen auf
engem Raum in Kontakt miteinander treten, auf der Grundlage von § 28 lfSG.

Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen nach Ziffer 1 dieser Weisung ist § 28 Ab-

satl Satz2lfSG.

B. lm Besonderen

Diese Unterstützung kann in Schulen mit einer Vielzahl an betreuten Kindem seitens der Lehr-

und Aufsichtspeßonen nicht immer ununteörochen sichergestellt werden, Damit steigt die

Gefahr, dass sich lnfektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in die

Familien getragen werden, Aus diesen Gninden ist nach Abwägung aller Umstände eine allge-

meingültige Anordnung erforderiich, um die Verbreitung der lnfektion durch Schülerinnen und

Schüler zu verhindem.

Zu Ziller 2:

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung

der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Einstellung des Schulbetriebs aufrechterhal-

ten werden, Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der

genannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarf ihrer Kinder zu be-

einträchtigen. Zu den Untenichts- und Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und

Betreuung im Schulgebäude frir betreuungsbedürftige Kinder von unentbehrlichen

Schlüsselpersonen sichezustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die

Zahl der zu betreuenden Kinder so gering wie moglich zu halten, damit einer weiteren Verbrei-

tung von SARS-CoV-2 entgqengewirkt werden kann. Andemfalls wäre die Maßnahme der

Schulschließung nicht effektiv, wenn sich zugleich die Schülerinnen und Schüler in unveränder-

ter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden,

Zu Ziffer 1:

ln Schulen kommt es im Klassenverband und bei schulintemen Veranstaltungen zu zahlreichen

Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülem dem Lehr- und Aufsichtspersonal. Nach den

bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht schwer aan COVID-'l9- Sie können

jedoch ebenso wie Envachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS- CoV-2

sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders schutrbedürftig. Dabei ist die Übertra-

gungsgefahr bei Kindem besonders hoch, da kindliches Verhalten, unter anderem in den Unter-

richtspausen sowie der Nachmittagsbetreuung, regelmäßig einen spontanen engen körpedi-

chen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneeti-

ketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übemahme von (Eigen-) Verant-

wortung und bedarf daher bei Kindem noch einer entwicklungsangemessenen UnteßtüEung

durch Envachsene.
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Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar

Rechtsbehelfsbelehruno :

Sie kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-

stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung

durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der

verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Peßon signiert und auf

einem sicheren Übertragungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen bestimmen sich

nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elekt-

ronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-

scher-Rechtsverkehr-VO - ERW) vom 24.1 1.2017 (BGBI. I S. 3803).

Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten veßäumt werden sollte,

würde dies Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Hinweis: Weitere lnformationen erhalten Sie auf der lntemetseite www.justiz.de

ln Vertretung

[l-'l-'
Uwe Zaar

Beigeordneter

Die Bußgeldbewehrung der l\,4aßnahme folgt aus § 73 Abs. 1a Nr.6 lfSG. Die Anordnung stellt

eine Maßnahme nach § 28 Abs. 1 Satz 1 lfSG dar.

Gegen diese Allgemeinverltigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe vor dem

Verualtungsgericht Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht

Köln, AppellhofplaE, 50667 Köln, einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der

Geschäftsstelle zu erklären.
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Allgemeinverfügung

Aufgrund der Zuständigkeit des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales für landesweit

anzuordnende Maßnahmen des GesundheitsschuEes gemäß §§ 3Absatz '1,7 AbsaE 3, 9 AbsaE 1

OrdnungsbehördengeseE (OBG NRW) in Verbindung mit §§ 28 Absatz '1 Satz 2, 33 Nummer I und

2 lnfektionsschutzgese2 (lfSG) ergeht folgende.

Verfügung

'1. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogischen Kinder-

tageseinrichtungen und ,,Kindeöetreuungen in besonderen Fällen" (Brückenprojekte) haben

in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis zur Einschulung sowie Schü-

lerinnen und Schülem sowie deren Eziehungsberechtigten bzw. Betreuungspersonen ab

Montag, den 16. Män 2020 bis zum 19. April 2020 den Zutritt zu Betreuungsangeboten zu

untersagen.

2. Auszunehmen von Ziffer 1 sind Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen ,na f,I-üint'"nilo unr- 12.00 uhr

Schüler, deren Eziehungsberechtigte bzw. Betreuungspersonen eine unentbehrliche oo 'l$Uil_]!33Uil
Schlüsselperson ist. Diese Betreuung soll erfolgen, sofem eine private Betreuung insbe- 14.00 uhr- 18.00 uhr

sondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten unO nr-li"ror,.8;10.1[i;ff.0,00"1[i

Di 16.00 Uhr- 18.00 Uhr

Do 18.00 Uhr- 19.00 Uhr

Schlüsselpeßonen sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der AufrechterhaL:i""|ölf:ffixl*",::ffi'#

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pfleqerischen
Benkverhinduno

Veßorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentli- *,..rru*rr" 
-

chen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere: 
[,i,l,il3fr%1rr1fr11Tfrffi,
BIC COKSDE33

Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsveßorgung und der Pflege 
vork.bunk E,ft 

"Gsowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ord- xto ooroloool3 BLz37o6s252

nung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Reftungsdienst *dl1ät?iä'rtJ3?J;:26010400013

Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen lnfrastrukturen (Telekommunikati-

w!,$ ,.pulheim.de

beitsgestaltung (bspw. Homeoflice) nicht gewährleistet werden kann.

PULfIIfl[.@
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onsdienste, Energie, Wasser, öPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der
Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

3. Die unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine schriftliche Be-

stätigung des jeweiligen Arbeitsgebers bzw. Dienstuorgesefien nachzuweisen.

4. Zuständige Behörde für Maßnahmen nach § 28 lfSG sind nach s 3 ZVO-|fSG Städte und

Gemeinden als örtliche 0rdnungsbehörden.

Beoninduno

A. Allgemein

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeil weltweit verbreitet. Auch in

Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche lnfektio-

nen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender lnfektionszahlen in den vergangenen Tagen und der

weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weitere kon-

taktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere Vezögerung - der Ausbrei-

tungsdynamik zu ergreifen und lnfektionsketten zu unterbrechen.

Durch den vorhenschenden Ubertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten,

Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatische infizierte Peßonen kann es leicht

zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen.

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine Beschränkung

der Ausbreitung in besonders relevanten Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen und der

Kindertagespflege, wo Kinder auf engem Raum in Kontakt miteinander treten.

Rechtsgrundlage für die zu treffenden lVaßnahmen nach Ziffer I dieser Weisung ist § 28 Absatz

1 Satz 2 lnfektionsschutzgeseE (lfSG).

B. lm Besonderen

Zu Zitter 1:

ln Kindertageseinnchtungen und der Kindertagespflege kommt es zu zahlreichen Kontakten

zwischen den Kindem und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen Erkenntnissen er-

kranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie Erwachsene,

ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder sind zugleich besonders

schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindem besonders hoch, da kindliches

Verhalten regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit

sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der

Möglichkeit zur Übemahme von (Eigen-)Verantwortung und Bedarf daher bei Kindem noch einer

entwicklungsangemessenen Unterstü?ung durch Erwachsene.
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Diese unteßtütung kann in Kindertageseinrichlungen und der Kindertagespflege mit einer viel-
zahl an betreuten Kindem seitens der Beheuungspersonen nicht immer ununterbrochen sicher-
gestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich lnfektionen innerhalb der Einrichtung verbrei-
ten und diese nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Gninden ist nach Ab-
wägung aller umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderllch, um die verbreitung der
lnfektion verhindem.

Zu Zifier 2:

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung der

Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zutrittsbeschänkung zu Kin-

dertageseinrichtungen und der Kindertagespflege aufrechterhalten werden. Dazu sind Maßnah-

men zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personengruppen nicht

aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchtigen. Zu den üblichen Betreuungs-

zeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Einrichtung für Kinder von

unentbehrlichen Schlüsselpeßonen sichezustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist er-

forderlich, um die Zahl der zu betreuenden Kinder so gering wie möglich zu halten, damit einer

weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andemfalls wäre die

Maßnahme des Betreuungsverbotes von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege

nicht effektiv, wenn sich die Kinder in unveränderter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhal-

ten würden.

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 LV.m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar

Die Bußgeldbewehrung der lVaßnahme folgt aus §73 Abs. 1a Nr, 6 lfSG, Die Anordnung stellt eine

Maßnahme nach § 28 Abs. I Satz 1 lfSG dar.

Rechtsbehelfsbelehruno :

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines lvlonats nach Bekanntgabe vor dem Verwal-

tungsgericht Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Köln, Appell-

hofplaE, 50667 Köln, einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle

zu erklären,

Sie kann auch durch Ubertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle

des Gerichts erhoben werden, Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das

Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualilizierten elektronischen Signatur der verantwortenden

Person versehen sein oder von der verantwortenden Peßon signiert und auf einem sicheren Über-

tragungsweg gemäß §55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden, Die für die Übermittlung und Bearbei-

tung geeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehß und über das

besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-VO ERW) vom

24.1 1.2017 (BGB|. S. 3803).

Zu Zilfer 3:

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitsgebeß dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs.
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Falls die Klagefrist durch das verschulden eines Bevollmächtigten veßäumt werden sollte, würde
diies Venchulden dem Kläger zugerechnet werden.

Hinweis: Weitere lnformationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

ln Vertretung

'l*U
|.]we Zaat

Beigeordneter
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